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§ 459h ASVG Zusammenwirken von
Pensionsversicherungsträgern und

Arbeitsmarktservice
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2024

(1) Die Pensionsversicherungsträger haben dem Arbeitsmarktservice für Versicherte, die zum Zeitpunkt der Stellung

des Antrages auf eine Leistung aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit arbeitslos nach § 12 AlVG

sind, zu übermitteln:

1. Name, Versicherungsnummer und Anschrift jener Personen, die eine Leistung aus dem Versicherungsfall der

geminderten Arbeitsfähigkeit beantragt haben;

2. Name, Versicherungsnummer und Anschrift jener Personen, die einer Anordnung des Versicherungsträgers nach

§ 366 Abs. 1 nicht entsprochen haben;

3. die nach § 367 Abs. 4 erlassenen Bescheide.

(2) Die Pensionsversicherungsträger haben mit dem Bescheid nach Abs. 1 Z 3 die von ihnen erstellten Gutachten und

getro enen Feststellungen, die der berufskundlichen Beurteilung der versicherten Person zugrunde liegen, dem

Arbeitsmarktservice zu übermitteln. Erstellte Gutachten sind dem Arbeitsmarktservice auch dann zu übermitteln,

wenn der Pensionsantrag im Leistungsfeststellungsverfahren nach der ärztlichen Begutachtung und vor Erlassung des

Bescheides zurückgezogen wird oder eine Feststellung nach § 367 Abs. 4 Z 1 mangels Mitwirkung der versicherten

Person nicht getro en werden kann. Wurde vom Pensionsversicherungsträger im Rahmen der berufskundlichen

Beurteilung nach § 366 Abs. 4 festgestellt, dass Maßnahmen der beru ichen Rehabilitation zumutbar sind, so sind

diese Feststellungen mit dem Ergebnis der Berufs ndung nach § 305 ASVG ebenfalls dem Arbeitsmarktservice zu

übermitteln.

(3) Nach Ende des Bezuges des Rehabilitationsgeldes haben die Pensionsversicherungsträger für arbeitslose

Versicherte (§ 12 AlVG) die von ihnen erstellten Gutachten und getro enen Feststellungen, die der berufskundlichen

Beurteilung zugrunde liegen, dem Arbeitsmarktservice auf Anfrage zu übermitteln. Hat der

Pensionsversicherungsträger im Rahmen der berufskundlichen Beurteilung nach § 366 Abs. 4 festgestellt, dass

Maßnahmen der beru ichen Rehabilitation zumutbar sind, so sind diese Feststellungen mit dem Ergebnis der

Berufsfindung nach § 305 ASVG dem Arbeitsmarktservice auf Anfrage ebenfalls zu übermitteln.

(4) Das Arbeitsmarktservice darf die nach den Abs. 1 bis 3 übermittelten Daten nur dann verwenden, wenn die

betro ene Person eine Leistung nach dem AlVG bezieht oder beantragt oder ihre Wiederbeschäftigung nach § 29

Abs. 4 AMSG gefördert werden soll.
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